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Diev jetzt breiteren Möglichkeiten der Anwendung unseres 
Strafrechts,, vor allem zur Begründung strafrechtlicher Ver
antwortlichkeit, dürfen aber bei keinem unserer Leiter dazu 
führen, im Strafrecht nunmehr das einzige Mittel zu sehen, 
um zukünftig Versuche politischer Untergrundtätigkeit wirk
sam zu unterbinden.

Das Strafrecht ist - wie bisher erfolgreich praktiziert
- stets im Komplex mit allen anderen politischen, poli

tisch-operativen, staatlichen, rechtlichen und gesellschaft
lichen Mitteln unter-differenzierter Nutzung seiner spezi
fischen Potenzen anztiwehden, Dabei sind in Zukunft die 
strafrechtlichen Maßnahmen keinesfalls nur auf die Möglich
keiten zu beschränken, die sich aus dem 3, Strafrechtsände
rungsgesetz bzw, den Änderungen des Zoll- und Devisen-

cjesetzes ergeben


